                                              E H R E N K O D E X

Abschnitt I . 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Art.1. (1) Mit diesem Kodex werden die Prinzipien der Berufsethik, der Gleichstellung und der loyalen Konkurrenz unter Marktverhalten eines jeden Mitgliedes der BNAEOPC festgelegt.

(2) Der Ehrenkodex hat das Ziel, Bedingungen zur Festigung der Autorität der BNAEOPC als freiwillige Branchenorganisation von Firmen, die die im Lande geltenden Gesetze strikt einhalten, sich gegenüber ihren Partners loyal verhalten und die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen garantieren, zu schaffen. 

Art.2. (1) Der Kodex ist untrennbarer Bestandteil des Statuts der BNAEOPC. 

(2) Jeder Kandidat für die Mitgliedschaft in der Assoziation erklärt in seinem Aufnahmeantrag, dass ihm der Ehrenkodex bekannt ist und er ihn in seiner Tätigkeit einhält.

(3) Die Normen des Ehrenkodexes gelten für alle Mitglieder der BNAEOPC gleichermaßen verbindlich.

Art.3. Die Einhaltung des Ehrenkodexes wird durch die Kommission für Ethik bei der BNAEOPC verfolgt, die alle Fälle seiner Verletzung behandelt und die im Ehrenkodex enthaltenen Sanktionen auferlegt.

Abschnitt II.

 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN MITGLIEDERN DER ASSOZIATION

Art.4. Die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Assoziation gründen sich auf dem Prinzip des gegenseitigen Vertrauens, der Toleranz und der Ethik.

Art.5. Mit seiner Handelstätigkeit und seinem Marktverhalten strebt jedes Mitglied der BNAEOPC nicht nur nach Festigung seiner eigenen Autorität, sondern auch der der Assoziation.

Art.6. Die Mitglieder der BNAEOPC stellen untereinander Beziehungen der Zusammenarbeit bei der Lösung allgemeiner, die Branche betreffender Probleme, her.

Art.7. Ein Mitglied des Leitungsorgans der BNAEOPC hat, in welcher Form auch immer, kein Recht, seine Stellung in der Assoziation auszunutzen, um Vorteile oder Nutzen für das von ihm geführte Unternehmen zu erlangen.

Abschnitt III .

 HANDELSTÄTIGKEIT

Art.8. Die Mitglieder der BNAEOPC halten die Gesetzgebung der Republik Bulgarien strikt ein.











Art.9. Die Mitglieder der BNAEOPC glauben an den energischen, aber fairen Wettbewerb, und in ihren Handlungen richten sie sich nach den Prinzipien der loyalen Konkurrenz.

Art.10.(1) Die Mitglieder der BNAEOPC bieten qualitätsgerechte Produkte an, die nach den normativen Anforderungen der Republik Bulgarien eingepackt, etikettiert, für sie wirbt und angeboten werden.

(2) In ihrer Innovationspolitik richten sich die Mitglieder nach den Anforderungen der Verbraucher, wobei die Ausarbeitungen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards der Produkte unterliegen.

Art.11.(1) Die Mitglieder der BNAEOPC sichern für ihre Arbeiter und Angestellten normale, gesunde und sichere Arbeitsbedingungen.

(2) Sie erfüllen strikt alle ihre Verpflichtungen als Arbeitgeber nach dem Arbeitsgesetz.

Abschnitt ІV. 

INFORMATION

Art.12. Die BNAEOPC hat das Recht, dritten Personen auf deren Anforderung Informationen zu übergeben, die mit dem Charakter der Tätigkeit ihrer Mitglieder verbunden ist. Die Information muss so übergeben werden, dass sie die Tätigkeit des entsprechenden Unternehmens oder der Gesellschaft objektiv wiedergibt und in keiner Form Vorteile gegenüber anderen Mitgliedern erbringt.

Art.13. Zu diesem Ziel schafft und unterhält die BNAEOPC ein Register mit Informationen über ihre Mitglieder. Die Information wird nur auf der Basis der von jedem Mitglied schriftlich eingereichten Information gesammelt und aktualisiert.

Art.14.(1) Die Einreichung unwahrer und/oder irreführender Information über die eigene Tätigkeit, sowie auch über die Tätigkeit anderer Mitglieder der BNAEOPC steht im Widerspruch zu den ethischen Normen und wird als Verletzung gewertet, die der Sanktionierung unterliegt. 

(2) Das betrifft sowohl die Einreichung von Information zur Unterhaltung des öffentlichen Registers der BNAEOPC, als auch deren Zurverfügungstellung an dritte Personen.

Art.15. Jedes Mitglied kann der Assoziation Information zur Verfügung stellen, die Interesse für alle Mitglieder der BNAEOPC darstellt. Eine solche Information kann verbunden sein mit technologischen Neueinführungen, staatliche Anordnungen und jedweden anderen Daten, die das Interesses der Mitglieder betreffen.

Art.16. Die Mitglieder der BNAEOPC sind nicht verpflichtet und von ihnen kann keine Information gefordert werden, die für sie ein Geschäftsgeheimnis darstellen kann.

Art.17. Jedes Mitglied der BNAEOPC hat die übrigen Mitglieder über die Assoziation zu benachrichtigen, wenn es Informationen erhält, welche die Interessen der Assoziation oder deren Mitglieder verletzen.

              

Abschnitt V.

EHRENKOMMISSION

Art.18.(1) Zur Einhaltung des Ehrenkodexes und zur Lösung von bei seiner Anlegung entstandener Fälle, wird in der BNAEOPC eine Ehrenkommission geschaffen.

(2) Die Mitglieder werden vom Vorstand für eine Frist von drei Jahren gewählt. 

(3) Die Kommission wird in einer Frist von einem Monat nach Bestätigung des Ehrenkodexes durch den Vorstand gewählt.

Art.19.(1) Die Ehrenkommission:

1. behandelt Klagen, die mit der Einhaltung dieses Kodexes verbunden sind. 

2. nimmt bindende Auslegungen des Ehrenkodexes vor.

 
(2) Die Ehrenkommission nimmt für ihre Tätigkeit eine Ordnung an, die auf der Sitzung des Vorstandes bestätigt wird.

Art.20.  Jedes interessierte Mitglied kann bei der Ehrenkommission Klagen einreichen.

Art.21.(1) Die Ehrenkommission behandelt die eingereichten Klagen und äußert sich spätestens in einer Frist von drei Monaten nach deren Einreichung mit einem motivierten Standpunkt.

(2) Bei festgestellter Nichteinhaltung dieses Kodexes erlegt die Kommission in diesem Kodex vorgesehene Sanktionen auf. 

(3) Eine Nichtäußerung in der vorgesehenen Frist wird als stillschweigende Absage der Auferlegung einer Sanktion gewertet.

Art.22. Die Ehrenkommission ist verpflichtet, ihre Tätigkeit einmal im Jahr vor dem Vorstand der BNAEOPC abzurechnen.

                Abschnitt VI.

SANKTIONEN UND VERANTWORTLICHKEIT


Art.23. Die Sanktionen dieses Kodexes werden mit dem Ziel auferlegt, den Verletzer zu verwarnen und zur Einhaltung des Ehrenkodexes zu erziehen sowie erzieherisch auf die übrigen Mitglieder zu wirken.


Art.24. Bei Nichteinhaltung der Normen des Ehrenkodexes können folgende Sanktionen vorgesehen und auferlegt werden:


а) Bemerkung und Veröffentlichung im Informationsbulletin des BNAEOPC;


b) schriftliche Benachrichtigung der Mitglieder der BNAEOPC und Veröffentlichung des Falles;


c) Vorschlag zum Ausschluss.


Art.25(1) Die Bemerkung drückt sich in der Vorbringung einer Bemerkung gegenüber dem Mitglied, das die Normen dieses Kodexes nicht eingehalten hat, vor dem Vorstand aus.
(2) Die Bemerkung wird von einer Veröffentlichung des Falles im Informationsbulletin der BNAEOPC begleitet.


Art.26. Die schriftliche Benachrichtigung wird durch einen offiziellen Brief an alle Mitglieder der Assoziation realisiert. Eine Veröffentlichung des Falles erfolgt durch Publikationen in den Medien.


Art.27. Der Vorschlag zum Ausschluss des Mitgliedes, welches die Normen des Ehrenkodexes nicht eingehalten hat, wird an den Vorstand der BNAEOPC gerichtet.  Der Beschluss über den Ausschluss wird entsprechend der Ordnung der BNAEOPC zur Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern gefasst.

Abschnitt VII.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art.28. Dieser Kodex wurde am 24.04.2003 vom Vorstand der BNAEOPC angenommen und tritt einen Monat nach seiner Annahme in Kraft.

Art.29. Alle Vorschläge zur Auslegung und zu Änderungen in diesem Kodex sind in schriftlicher Form an die Ehrenkommission zu senden. 

Art.30. Vorschläge zu Änderungen und Ergänzungen im Ehrenkodex, unterschrieben von mindestens fünf Mitgliedern der BNAEOPC, können auch direkt dem Vorstand zur Behandlung unterbreitet werden.

Art.31. Änderungen in diesem Kodex kann nur der Vorstand der BNAEOPC vornehmen.

